
Nachrückverfahren in Niedersachsen
Beitrag von „patti“ vom 31. März 2006 21:18

Ich bin mir recht sicher, dass das nicht geht. Entweder trittst du die Stelle an, oder du musst
dich im November neu bewerben und zählst dann als ERSTBEWERBER. Wenn es also irgendwie
möglich ist, solltest du m.A. nach die Stelle annehmen.
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